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1. Jahressteuergesetz ist beschlossen 
 

Nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt stehen die steuerlichen Änderungen durch das Jahressteu-

ergesetz nun fest. Von einigen geplanten Änderungen berichteten wir bereits Ende letzten Jahres. Aus 

diesem Grund werden nachfolgend nur die Änderungen aufgezeigt, die sich von den Entwürfen unter-

scheiden: 

 

Gebäude-Abschreibung: Steuerpflichtige hatten bislang die Möglichkeit eine verminderte Abschrei-

bungsdauer für ihre Gebäude geltend zu machen, wenn sie eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen 

konnten. Der erste Entwurf sah eine Streichung dieser Regelung vor, nun bleibt die Möglichkeit aber 

doch wie bisher bestehen. 

 

Die Erhöhung des linearen AfA-Satzes von 2 % auf 3 % sollte ursprünglich Gebäude betreffen, die 

nach dem 30.6.2023 fertig gestellt werden, gilt nun aber schon für Gebäude, deren Fertigstellung nach 

dem 1.1.2023 erfolgt. 

 

Grundrentenzuschlag: Rückwirkend zum 1.1.2021 wird derjenige Rentenbetrag steuerfrei gestellt, 

welcher aufgrund des Grundrentenzuschlags geleistet wird. Die betroffenen Steuerpflichtigen erhalten 

den Grundrentenzuschlag dadurch ungekürzt und haben somit mehr Geld für die Bestreitung ihres Le-

bensunterhalts zur Verfügung. 

 

Werbungskosten-Pauschbetrag: Der Werbungskosten- oder Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht sich 

ab 2023 pro Veranlagungszeitraum auf 1.230 €. 

 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird um 252 € 

auf insgesamt 4.260 € angehoben. 

 

Häusliches Arbeitszimmer: Ist das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten beruflichen 

Tätigkeit, wird der Höchstbetrag ab 2023 zu einem Pauschbetrag in Höhe von 1.260 € pro Veranla-

gungsjahr umgewandelt, der dem Steuerpflichtigen gewährt werden kann. Die tatsächlichen Kosten 

müssen dadurch nicht mehr nachgewiesen werden. 

 

Homeoffice-Pauschale: Die bisherige Regelung wird noch erweitert und es können ab 2023 je 6 € für 

bis zu 210 Tage im Homeoffice steuermindernd angegeben werden, was zu einem Höchstbetrag von 

1.260 € im Jahr führt. Der Betrag bleibt auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen gleich. Ein separates 

Arbeitszimmer ist dafür nicht erforderlich. 

 

Förderung von PV-Anlagen: Um den Ausbau von PV-Anlagen weiter zu fördern, soll eine Ertrag-

steuerbefreiung für bestimmte PV-Anlagen gelten. Dazu gehören PV-Anlagen, wenn diese eine Leis-

tung von max. 30 kW (Bruttonennleistung laut Marktstammdatenregister) bei Einfamilienhäusern und 

Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäuden haben. Entgegen 

des ursprünglichen Entwurfs müssen diese nicht mehr überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden. 

Diese Regelung gilt bereits rückwirkend zum 1.1.2022. 

 

 

2. Solidaritätszuschlag nicht verfassungswidrig 
 

Bereits seit Jahren laufen Verfahren vor den Gerichten zum Solidaritätszuschlag (nachfolgend: Soli). 

Zuletzt ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH), welches nun entschieden wurde. Die Klage der 

Steuerpflichtigen gegen die Festsetzung des Soli für die Jahre 2020 und 2021 wegen möglicher Verfas-

sungswidrigkeit wurde abgewiesen. 

 

Der BFH konnte den Argumenten der Steuerpflichtigen nicht zustimmen und gab den Fall auch nicht 

weiter zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht. Der Soli sollte bei seiner Einführung der Abde-

ckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung entstandenen finanziellen Lasten dienen. 



Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahresen-

de 2019 hat der Soli seine Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe nicht verloren. Zudem bestand in den 

Folgejahren nach wie vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. Der Gesetzgeber 

hat in der Gesetzesbegründung auf diesen fortbestehenden Bedarf, der unter anderem im Bereich der 

Rentenversicherung und des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewiesen. Dem Fakt, dass sich diese Kos-

ten im Laufe der Zeit weiter verringern werden, hat der Gesetzgeber mit der ab dem Jahr 2021 in Kraft 

getretenen Beschränkung des Soli auf die Bezieher höherer Einkommen und der damit verbundenen 

Reduzierung des Aufkommens Rechnung getragen. Aus dem Gesetz zur Rückführung des Soli wird 

daher deutlich, dass der Gesetzgeber diesen nicht unbegrenzt erheben will, sondern nur für eine Über-

gangszeit.  

 

Seit dem Jahr 2021 werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen nur noch die Bezieher höherer Einkom-

men mit dem Soli belastet. Die darin liegende Ungleichbehandlung sei aber gerechtfertigt.  

 

Anmerkung: bei Redaktionsschluss lagen noch keine Informationen über eine mögliche Verfassungs-

beschwerde vor. 

 

 

3. Arbeitszimmer für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt bei Ehegatten hinsichtlich der Nutzung 

des Arbeitszimmers nur durch einen der beiden Beteiligten folgender Grundsatz: nutzt ein Steuerpflich-

tiger ein Arbeitszimmer, das sich in einer Wohnung befindet, die von mehreren Personen angemietet 

wurde, kann der Steuerpflichtige grundsätzlich die anteiligen, auf das Arbeitszimmer entfallenden Kos-

ten dennoch in voller Höhe ansetzen (sofern er die anteiligen Aufwendungen mindestens auch selbst in 

der Höhe getragen hat).  

 

Nach diesem Grundsatz hat das Finanzgericht (FG) ein Urteil gefällt. Ein Steuerpflichtiger lebte zu-

sammen mit seiner Partnerin in einem Einfamilienhaus. Beide hatten in diesem ein eigenes Arbeits-

zimmer. Beim Kläger handelte es sich bei dem Arbeitszimmer um den Mittelpunkt der beruflichen Tä-

tigkeit. Bei der Einkommensteuerveranlagung machte der Steuerpflichtige sämtliche Kosten geltend, 

die mit dem Arbeitszimmer in Zusammenhang standen. Das Finanzamt erkannte diese nur hälftig an, da 

die Aufwendungen beiden Bewohnern des Hauses entstanden seien. 

 

Da sich der Steuerpflichtige in der Höhe der angegebenen Werbungskosten an den Kosten des gemein-

samen Hausstandes beteiligt hat, sind diese laut FG auch steuerlich zu berücksichtigen. Das Gericht hat 

die Revision zugelassen, da bislang keine höchstrichterliche Entscheidung über die Höhe des Wer-

bungskostenabzugs bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vorliegt. 

 

 

4. Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte und Künstlersozialabgabe  

für 2023 
 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie 

für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für 

das Jahr 2023 gelten folgende Rechengrößen: 
 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

66.600 € bzw. im Monat mehr als 5.550 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 59.850 € bzw. von 

monatlich höchstens 4.987,50 € berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 87.600 € in den 

alten Bundesländern (aBL) bzw. 85.200 € in den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. Die Renten- 

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 7.300 € (aBL) bzw. 7.100 € (nBL) 

monatlich berechnet. 



 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.395 € (aBL) bzw. 3.290 € (nBL) monatlich, 

also 40.740 € (aBL) bzw. 39.480 € (nBL) jährlich festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit dem 1.10.2022 bei 520 € monatlich. 

 

Der allgemeine Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individuel-

lem Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse). Auch der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 18,6 %, 

der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,6 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversi-

cherung beträgt weiterhin 3,05 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung für Kinderlose, die das 23. 

Lebensjahr bereits vollendet haben, beträgt weiterhin 3,4 %. Der Beitragszuschlag für Kinderlose, den 

der Arbeitnehmer weiterhin allein trägt, bleibt bei 0,35 % bestehen. Kinderlose Versicherte tragen seit 

2022 (1,525 % + 0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber weiterhin 1,525 %.  

 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind – wie auch der Zusatzbei-

trag, wenn die Krankenversicherungen einen solchen erheben – seit dem 1.1.2019 wieder je zur Hälfte 

von Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen (Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen: Hier 

trägt der Arbeitnehmer 2,025 % und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung).  

 

 Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2023 von 270 € auf 288 € monatlich. 

Demnach sind für vergünstigte oder unentgeltliche Mahlzeiten 2 € für ein Frühstück und 3,80 € für 

ein Mittag- oder Abendessen pro Kalendertag anzusetzen. Der Wert für die Unterkunft erhöht sich 

von 241 € auf 265 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Beson-

derheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende 

und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

 

 Künstlersozialabgabe: Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nachdem für 2022 

keine Anpassung erfolgte, erhöht sich der Beitrag für 2023 nun auf 5 %. 

 

 

5. Hinzurechnung eines Kirchensteuer-Erstattungsüberhangs 
 

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass in dem Fall, wenn die erstatteten Aufwendungen die geleisteten 

Aufwendungen bei den Sonderausgaben übersteigen und dadurch ein Erstattungsüberhang entsteht, der 

Erstattungsüberhang mit anderen im Rahmen der jeweiligen Nummer anzusetzenden Aufwendungen zu 

verrechnen ist. Ein dann noch verbleibender Erstattungsüberhang ist dem Gesamtbetrag der Einkünfte 

hinzuzurechnen. 

 

In Anlehnung an diese Vorschrift hat der Bundesfinanzhof (BFH) ein entschiedenes Urteil veröffent-

licht. Ein Steuerpflichtiger erwartete für 2009 einmalig hohe Einkünfte. Allerdings blieben die erwarte-

ten Einkünfte aus. Die geleistete Kirchensteuervorauszahlung wirkte sich deswegen bei den Sonderaus-

gaben nicht steuermindernd aus. Dies stand in 2012 endgültig fest und hatte zur Folge, dass in 2012 

eine hohe Kirchensteuererstattung für den Veranlagungszeitraum 2009 und keine Kirchensteuerzahlung 

erfolgte. In dem Einkommensteuerbescheid 2012 wurde die Kirchensteuererstattung als Erstattungs-

überhang dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet. 

 

Der BFH führte dazu aus, dass ein Erstattungsüberhang lediglich ein „Übersteigen“ der erstatteten 

Aufwendungen über die im Erstattungsjahr geleisteten Aufwendungen erfordert, die auch 0 € betragen 

können. Ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang liegt damit auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige 

im Veranlagungszeitraum der Kirchensteuererstattung keine Kirchensteuer gezahlt hat. Die Hinzurech-

nung findet auch dann statt, wenn sich die erstattete Zahlung im Zahlungsjahr nicht steuermindernd 

ausgewirkt hat. 

 

 

6. Umsatzsteuerliche Maßnahmen zum Ausbau von PV-Anlagen 
 



Im Jahressteuer geht es unter anderem um die Förderung des weiteren Ausbaus von PV-Anlagen. Durch 

Vereinfachungen sollen neue Anreize für die Bürger geschaffen werden.  

 

Dazu gehört der sog. Nullsteuersatz, also der Wegfall von Umsatzsteuer. Der Käufer einer PV-Anlage 

muss dadurch diese nicht mehr zahlen, kann sich im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer durch das 

Finanzamt erstatten lassen. Der Nullsteuersatz gilt für PV-Anlagen, die nach dem 1.1.2023 vollständig 

geliefert bzw. vollständig installiert sind. Das Datum der Bestellung ist dabei unerheblich. Profitieren 

können davon Steuerpflichtige, die sich eine PV-Anlage auf oder in die Nähe eines Wohngebäudes 

installieren lassen. Dies gilt dann für alle Komponenten der Anlage, wie die Module, den Batteriespei-

cher oder auch die Wechselrichter. Der Leistungswert der jeweiligen Anlage ist bei der Umsatzsteuer 

nicht ausschlaggebend. 

 

Die Käufer von PV-Anlagen könnten so auch durch günstigere PV-Anlagen profitieren, da Händler und 

Handwerker die niedrigere Umsatzsteuer grundsätzlich weitergeben sollen. Verpflichtet sind sie dazu 

jedoch nicht. Steuerpflichtige sollten allerdings beachten, dass sie mit der Einspeisung des Stroms aus 

ihrer PV-Anlage Unternehmer sind. Eine Anmeldung des Unternehmens beim Finanzamt ist deshalb 

unbedingt erforderlich. 

 

Beachten Sie: eine rückwirkende Änderung mit dem Nullsteuersatz auf bereits vor dem 1.1.2023 in 

Betrieb genommene PV-Anlagen ist nicht möglich. Mehr Informationen zu dem Gesetz erhalten Sie auf 

der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen unter 

www.bundesfinanzministerium.de. 

 

 

7. Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum kann zu privatem 

Veräußerungsgeschäft führen 
 

Private Veräußerungsgeschäfte sind durch den Veräußerer im Rahmen der Einkommensteuerveranla-

gung zu versteuern. Diese Geschäfte entstehen, wenn ein Objekt erst gekauft und vermietet wird und 

anschließend innerhalb von zehn Jahren nach dem Anschaffungszeitpunkt wieder veräußert wird.  

 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung entsteht allerdings keine 

Steuerpflicht, wenn dieses im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung 

ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder im Jahr der Veräußerung und in den 

beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurde. 

 

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt und überließ dieses ihren drei Kindern, die dort während ihrer 

Studienzeit lebten. Nachdem die Kinder ihr Studium beendet hatten, wurde das Objekt wieder veräu-

ßert. Ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn wurde nicht angegeben, da die Steuerpflichtigen der 

Auffassung waren, dass die Befreiungsvorschrift greifen würde. Eine Eigennutzung würde auch dann 

vorliegen, wenn ein Kind, für das der Steuerpflichtige einen Anspruch auf Kindergeld hat, in dem Ob-

jekt wohnt. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied jedoch, dass eine Wohnung, die der Steuerpflichtige unentgelt-

lich an (leibliche) Kinder überlässt, die im maßgeblichen Zeitraum der zehn Jahre keinen Anspruch 

(mehr) auf Kindergeld haben, die Wohnung nicht zu „eigenen Wohnzwecken“ genutzt wird. Der Kin-

dergeldanspruch lief in diesem Fall während des Studiums aus. Damit ist laut BFH eine Überlassung an 

Dritte gegeben, die steuerlich nicht begünstigt wird. Es ist damit von einer steuerpflichtigen Veräuße-

rung auszugehen. 

 

 

8. Aufteilung des Gesamtkaufpreises eines bebauten Grundstücks  
 

Bei der Anschaffung eines bebauten Grundstücks ist die beabsichtigte Nutzung des Gebäudes für die 

weitere steuerliche Berücksichtigung entscheidend. Wird eine Immobilieninvestition ganz oder teilwei-



se zur Erzielung von Einkünften genutzt, muss ein gezahlter Gesamtkaufpreis für diese Immobilie für 

Zwecke der Absetzung für Abnutzung (AfA) entsprechend der Wertverhältnisse in Grund und Boden 

und Gebäude aufgeteilt werden. 

 

Der Bundesfinanzhof hat zu dieser Thematik in seinem Urteil vom 20.9.2022 Stellung genommen. Zu-

nächst sind Boden- und Gebäudewert gesondert zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten nach 

dem Verhältnis der beiden Wertanteile in Anschaffungskosten für den Grund- und Boden- sowie den 

Gebäudeanteil aufzuteilen. Wenn eine Schätzung des Werts des Grund- und Boden- sowie des Gebäu-

deanteils in dem Einzelfall notwendig ist, kann die ImmoWertV herangezogen werden; welches Wer-

termittlungsverfahren anzuwenden ist, ist dann nach den tatsächlichen Gegebenheiten des jeweiligen 

Einzelfalls zu entscheiden. Die Wahl der Ermittlungsmethode entzieht sich dabei einer Verallgemeine-

rung; ein Vorrang bestimmter Wertermittlungsverfahren für bestimmte Gebäudearten besteht nicht. 

 

 

9. Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung 
 

Ein Sachverhalt, den der Bundesfinanzhof (BFH) am 14.11.2022 entschied, beschäftigte sich mit der 

rückwirkenden Berichtigung von Rechnungen und dem damit verbundenen Vorsteuerabzug. 

 

Eine Steuerpflichtige machte bei Rechnungserhalt den Vorsteuerabzug in der ausgewiesenen Höhe 

geltend. Die Angaben zu ihr als Leistungsempfängerin waren zwar fehlerhaft bzw. unvollständig, die 

Vorsteuer erhielt sie aber trotzdem, da anhand der Angaben erkennbar war, dass es sich bei ihr um die 

Leistungsempfängerin handelte. Einige Jahre später erhielt sie berichtigte, ordnungsgemäße Rechnun-

gen, die keine fehlerhaften Angaben mehr zu ihrer Person enthielten. Die Berichtigung wirkte auf das 

Jahr der Steuerentstehung zurück, nicht aber auf das Berichtigungsjahr. Für die Steuerpflichtige änderte 

sich dadurch nichts, da sie die Vorsteuer bereits im ursprünglichen Jahr der Rechnungserstellung in 

voller Höhe erhalten hatte. 

 

Sind, so der BFH, die Angaben in einer Rechnung nicht in so hohem Maße unbestimmt, unvollständig 

oder unzutreffend, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen, ist das Finanzamt daran gehindert, das 

Recht auf Vorsteuerabzug nur deshalb zu verweigern. Wenn die Rechnung, die der Steuerpflichtige 

besitzt, nicht ordnungsgemäß ist, das Finanzamt aber trotzdem über alle notwendigen Informationen 

verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuer-

abzug vorliegen, kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass dem Steuerpflichtigen kein 

Recht auf den Vorsteuerabzug zusteht. 

 

 

10. Anrechnung von Einkünften bei Unterhaltsaufwendungen 
 

Wenn ein Steuerpflichtiger Unterhaltszahlungen an eine ihm gegenüber unterhaltsverpflichtete Person 

zahlt, können diese Zahlungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag (2022 = 10.347 €) steuermin-

dernd geltend gemacht werden. Zu dem Höchstbetrag können noch übernommene Beiträge zur gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung gerechnet werden, soweit diese nicht bereits beim Empfänger 

als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Grundvoraussetzung für den Ansatz der Unterhaltsleistun-

gen ist aber, dass weder der Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf Kindergeld oder 

den Kinderfreibetrag für den Unterhaltsempfänger hat und dieser zudem kein oder nur geringes Vermö-

gen besitzt.   

 

In Anlehnung an diese Thematik wurde durch den Bundesfinanzhof ein Urteil erlassen. Bei der Ein-

kommensteuerveranlagung eines Ehepaares, welches Unterhalt an ihre studierende Tochter zahlt, hatte 

das zuständige Finanzamt die Einkünfte der Tochter berechnet. Diese erzielte einen Verlust aus nicht-

selbstständiger Tätigkeit und erhielt dazu noch BAföG. Das Finanzamt kürzte die Unterhaltsleistungen 

der Eltern um den BAföG-Betrag. 

 



Bei den anrechenbaren Einkünften, die den Unterhaltsleistungen entgegen gerechnet werden dürfen, 

handelt es sich um die nach einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu ermittelnden Einkünfte. 

Grundsätzlich dürften mehrere Einkunftsarten für die Einkünfteermittlung miteinander verrechnet wer-

den, Ausbildungszuschüsse werden dagegen voll auf die Unterhaltsleistungen angerechnet und dürfen 

nicht mit den Einkünften saldiert werden. Die Ausbildungshilfe ist als selbstständiger Minderungspos-

ten neben den anderen Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers anzusehen. 

 

 
11. Zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung 
 

Bei der Anschaffung oder Herstellung eines Gegenstands hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, die-

sen ganz oder teilweise seinem umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zuzuordnen oder ihn auch 

nur im Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Verwendung in sein Unternehmen einzubeziehen. 

Die Zuordnung entscheidet letztendlich über einen potentiellen Vorsteuerabzug. 

 

Wie die jeweilige zeitnahe Dokumentation über die Zuordnungsentscheidung auszusehen hat bzw. wel-

che zeitlichen Voraussetzungen dabei beachtet werden sollten, wird oft höchstrichterlich entschieden. 

Der Bundesfinanzhof hat dazu in seinem Urteil vom 29.9.2022 Stellung genommen. Die Annahme, dass 

eine zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung, die zum Vorsteuerabzug berechtigt, nur 

dann vorliegt, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist der Umsatzsteuererklärung (im Ent-

scheidungsfall: bis zum 31.5. des Folgejahres) dem Finanzamt gegenüber abgegeben wird, widerspricht 

den geltenden Rechtsprechungen. 

 

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, die innerhalb der Zuordnungsfrist erkennbar geworden sind, 

fest, dass der Steuerpflichtige einen Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet hat, ist es nicht zusätz-

lich erforderlich, dass er die erfolgte Zuordnung der Finanzverwaltung innerhalb dieser Frist mitteilt. 

Dem Steuerpflichtigen wird dadurch der Vorsteuerabzug weder praktisch unmöglich gemacht noch 

übermäßig erschwert, weil er nach der jetzigen Rechtsprechung ohnehin beim Erwerb wählen muss, ob 

er als Steuerpflichtiger handelt, und dies eine materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist. 

 

 
12. Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-

stellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 

entstanden ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2022 vernich-

tet werden:  

 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 

Bücher, Inventare, Bilan­zen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Pos­ten-Buchführung) – d. h. 

Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2013, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2013 aufgestellt sind 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

 

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- und Geschäftsbrie-

fen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2017 entstanden sind. 

 

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren 

anhängig sind. 

 

Bitte beachten Sie! Auch Privatpersonen sind verpflichtet, Rechnungen und Belege über steuerpflich-

tige Leistungen 2 Jahre lang aufzubewahren. Das gilt für Steuerpflichtige, die handwerkliche Arbeiten 



im Haus und am Grundstück – wie z. B. bauliche und planerische Leistungen sowie Reinigungs-, In-

standhaltungs- oder Gartenarbeiten – beauftragt haben.  

 

Steuerpflichtige, bei denen die positiven Überschusseinkünfte mehr als 500.000 € betragen, müssen die 

Aufzeichnungen und Unterlagen über die den Überschusseinkünften zugrunde liegenden Einnahmen 

und Werbungskosten 6 Jahre aufbewahren. 

 

 
13. Kohlendioxid-Kostenaufteilungs-Gesetz seit 1.1.2023 in Kraft 
 

Der Bundesrat billigte am 25.11.2022 einen Bundestagsbeschluss zur Aufteilung der Kosten zwischen 

Vermieter- und Mieterseite nach einem Stufenmodell. Das Kohlendioxid-Kostenaufteilungs-Gesetz gilt 

damit seit dem 1.1.2023.  

 

Künftig werden die Kostenanteile entsprechend dem Kohlendioxidausstoß des Gebäudes pro Quadrat-

meter Wohnfläche und Jahr berechnet und orientieren sich damit an der energetischen Qualität des 

Gebäudes. Je schlechter diese ist, desto höher ist der Anteil der Vermieterseite. 

 

 

14. Klausel zu einem Jahresentgelt in der Ansparphase von Bausparverträgen 
 

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil v. 15.11.2022 entschieden, dass die in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einer Bausparkasse enthaltene Klausel, mit der die Bausparkasse von den Bau-

sparern in der Ansparphase der Bausparverträge ein sogenanntes Jahresentgelt erhebt, unwirksam ist. 

 

Sie ist unwirksam, weil die Erhebung des Jahresentgelts in der Ansparphase eines Bausparvertrags mit 

wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar ist und die Bausparer entgegen 

den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Denn mit dem Jahresentgelt werden 

Kosten für Verwaltungstätigkeiten auf die Bausparer abgewälzt, welche die Bausparkasse aufgrund 

einer eigenen gesetzlichen Verpflichtung zu erbringen hat. 

 

Die von der Bausparkasse in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung besteht einerseits in der Zah-

lung der Zinsen auf das Bausparguthaben sowie andererseits darin, dem Bausparer nach der Leistung 

der Bauspareinlagen einen Anspruch auf Gewährung eines niedrig verzinslichen Bauspardarlehens aus 

der Zuteilungsmasse zu verschaffen.  

 

Mit dem Jahresentgelt werden demgegenüber Verwaltungstätigkeiten der Bausparkasse in der Anspar-

phase bepreist, die sich mit der bauspartechnischen Verwaltung, Kollektivsteuerung und Führung einer 

Zuteilungsmasse umschreiben lassen. Hierbei handelt es sich lediglich um notwendige Vorleistungen, 

nicht aber um eine von der ihr in der Ansparphase geschuldete Hauptleistung. 

 

 

15. Keine Gebühr für das Errechnen der Vorfälligkeitsentschädigung 
 

Das Errechnen der Höhe einer Vorfälligkeitsentschädigung im Fall der vorzeitigen Rückführung eines 

Darlehens gehört zu den vertraglichen Nebenpflichten einer Bank gegenüber Verbrauchern. Die Bank 

darf dafür kein gesondertes Entgelt verlangen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat 

mit seiner Entscheidung eine Bank verurteilt, die Verwendung einer Klausel, mit der 100 € für die Er-

rechnung verlangt wurden, zu unterlassen. 

 

Die Richter führten aus, dass ein Darlehensnehmer grundsätzlich ein Informationsbedürfnis hat. Die 

Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung ist komplex und beinhaltet Rechenoperationen, die für den 

durchschnittlichen Verbraucher schwer nachzuvollziehen sind. Die Bank kann dagegen die Entschädi-

gung mithilfe eines Computerprogramms ohne großen Aufwand errechnen. Die Berechnung stellt damit 



keine zusätzliche Sonderleistung dar, die einer gesonderten Vergütung unterliegt. Dies gilt unabhängig 

davon, ob es tatsächlich zur vorzeitigen Rückführung kommt oder nicht. 

 

 

16. Suchmaschinen müssen Falschinformationen auslisten 
 

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof v. 8.12.2022 muss der Betreiber einer Suchmaschine 

die in dem aufgelisteten Inhalt enthaltenen Informationen auslisten, wenn der Antragsteller nachweist, 

dass sie offensichtlich unrichtig sind. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich dieser Nachweis aus 

einer gerichtlichen Entscheidung ergibt, die gegen den Herausgeber der Website erwirkt wurde. 

 

In Bezug auf die Anzeige der Fotos in Gestalt von Vorschaubildern („thumbnails“) betont der Gerichts-

hof, dass die nach einer namensbezogenen Suche erfolgende Anzeige von Fotos der betroffenen Person 

in Gestalt von Vorschaubildern einen besonders starken Eingriff in die Rechte dieser Person auf Schutz 

des Privatlebens und der personenbezogenen Daten darstellen kann. 

 

Der Gerichtshof stellt fest, dass der Betreiber einer Suchmaschine, wenn er in Bezug auf in Gestalt von 

Vorschaubildern angezeigte Fotos mit einem Auslistungsantrag befasst wird, prüfen muss, ob die An-

zeige der fraglichen Fotos erforderlich ist, um das Recht auf freie Information auszuüben, das den In-

ternetnutzern zusteht, die potenziell Interesse an einem Zugang zu diesen Fotos haben. 

 

 

17. Zugangszeitpunkt einer E-Mail im Geschäftsverkehr 
 

Zum Teil wird angenommen, dass eine E-Mail dem Empfänger unmittelbar in dem Zeitpunkt zugeht, in 

dem sie abrufbereit in seinem elektronischen Postfach eingegangen ist. Eine Ausnahme soll für den Fall 

gelten, dass die E-Mail zur Unzeit oder außerhalb der üblichen Geschäftszeiten eingeht. In diesem Fall 

liegt der Zugang der Erklärung am Folgetag. 

 

Nach anderer Ansicht geht eine E-Mail dem Empfänger, wenn ein Abruf im geschäftlichen Verkehr 

erwartet werden kann, an dem Tag zu, an dem sie abrufbereit im Postfach liegt. Maßgeblich ist danach, 

wann der Absender mit einer Kenntnisnahme der E-Mail nach dem üblichen Geschäftsablauf rechnen 

kann. Insoweit wird angenommen, dass ein Abruf der E-Mails spätestens bis zum Ende der Geschäfts-

zeit zu erwarten ist. 

 

Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Urteil v. 6.10.2022 klargestellt, wann eine E-Mail im ge-

schäftlichen Verkehr als zugegangen gilt: „Wird eine E-Mail im unternehmerischen Geschäftsverkehr 

innerhalb der üblichen Geschäftszeiten auf dem Mailserver des Empfängers abrufbereit zur Verfügung 

gestellt, ist sie dem Empfänger grundsätzlich in diesem Zeitpunkt zugegangen. Dass die E-Mail tatsäch-

lich abgerufen und zur Kenntnis genommen wird, ist für den Zugang nicht erforderlich.“ 

 

 

18. Info an Passagiere über Flugstreichung 
 

Bei Annullierung eines Flugs wird den betroffenen Fluggästen nach den Regelungen der EU-

Fluggastrechteverordnung vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein Anspruch auf Ausgleichsleis-

tung eingeräumt. Die Ausgleichszahlungen betragen: 
 

 250 € bei allen Flügen über eine Entfernung von 1.500 km oder weniger, 
 

 400 € bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1.500 km und bei 

allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1.500 km und 
 

 3.500 km, c) 600 € bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden Flügen.  
 



Dieser Anspruch entfällt jedoch, wenn der Fluggast über die Annullierung mindestens zwei Wochen 

vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet wird. Die Beweislast dafür, ob und wann der Fluggast über 

die Annullierung des Flugs unterrichtet wurde, trägt das ausführende Luftfahrtunternehmen. 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seiner Entscheidung v. 27.9.2022 klargestellt, dass ein 

Anspruch auf Entschädigung auch dann besteht, wenn das Luftfahrtunternehmen die Information zwar 

rechtzeitig an die einzige ihm bei der Buchung mitgeteilte E-Mail-Adresse gesandt hat, aber nicht wuss-

te, dass über diese Adresse nur der Reisevermittler, über den die Buchung vorgenommen worden war, 

und nicht unmittelbar der Fluggast erreicht werden konnte, und der Reisevermittler die Information 

dem Fluggast nicht rechtzeitig übermittelt hat. Entscheidend ist nämlich, dass der Fluggast nicht recht-

zeitig über die Annullierung seines Flugs informiert wurde. 

 

 

19. Arbeitszeiterfassung für Arbeitgeber verpflichtend 
 

Das Bundesarbeitsgericht stellte in seinem Beschluss vom 13.9.2022 klar, dass Arbeitgeber nach dem 

Arbeitsschutzgesetz verpflichtet sind, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern 

geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. 

 

Festlegungen zum Inhalt der Arbeitszeitdokumentation sind noch nicht getroffen worden. Aber um die 

Einhaltung der Höchstarbeitszeit sowie der täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten wirksam gewähr-

leisten zu können, muss der Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit eines jeden 

Arbeitnehmers aufzeichnen. 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant im ersten Quartal 2023 einen Vorschlag für die 

Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu machen. Zurzeit ist im ArbZG 

geregelt, dass der Arbeitgeber zur Aufzeichnung der werktäglichen Arbeitszeit über acht Stunden sowie 

der gesamten Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen verpflichtet ist. 

 

 

20. Gleicher Lohn bei Teilzeitbeschäftigung 
 

Geringfügig Beschäftigte, die in Bezug auf Umfang und Lage der Arbeitszeit keinen Weisungen des 

Arbeitgebers unterliegen, jedoch Wünsche anmelden können, denen dieser allerdings nicht nachkom-

men muss, dürfen bei gleicher Qualifikation für die identische Tätigkeit keine geringere Stundenvergü-

tung erhalten als vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die durch den Arbeitgeber verbindlich zur Arbeit 

eingeteilt werden. 

 

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts v. 18.1.2023 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 

Rettungsassistent war als Minijobber bei einem Rettungsdienst tätig. Dieser beschäftigte sog. „haupt-

amtliche“ Rettungsassistenten in Voll- und Teilzeit mit einer Stundenvergütung von 17 €/brutto. Dane-

ben waren sog. „nebenamtliche“ Rettungsassistenten mit einer Stundenvergütung von 12 €/brutto für 

den Rettungsdienst tätig. Der Arbeitgeber teilte diese nicht einseitig zu Diensten ein, sondern sie konn-

ten vielmehr Wunschtermine für Einsätze benennen, denen der Arbeitgeber versuchte, zu entsprechen. 

Der als nebenamtlicher Rettungsassistent beschäftigte Arbeitnehmer war der Auffassung, dass die un-

terschiedliche Stundenvergütung eine Benachteiligung wegen seiner Teilzeittätigkeit darstellte. Der 

Arbeitgeber dagegen hielt die Vergütungsdifferenz für sachlich gerechtfertigt, weil er mit den haupt-

amtlichen Rettungsassistenten größere Planungssicherheit und weniger Planungsaufwand hatte. 

 

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz kann ein sachlicher Grund eine unterschiedliche Behandlung 

rechtfertigen. Die haupt- und nebenamtlichen Rettungsassistenten waren gleich qualifiziert und übten 

die gleiche Tätigkeit aus. Der vom Arbeitgeber pauschal behauptete erhöhte Planungsaufwand bei der 

Einsatzplanung der nebenamtlichen Rettungsassistenten bildete keinen sachlichen Grund zur Rechtfer-

tigung der Ungleichbehandlung. 

 



 

21. Urlaubsabgeltung – Verjährung 
 

Das Bundesarbeitsgericht hatte am 20.12.2022 entschieden, dass Urlaubsansprüche verjähren können, 

die dreijährige Verjährungsfrist jedoch erst am Ende des Kalenderjahres beginnt, in dem der Arbeitge-

ber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch informiert und ihn im Hinblick auf Ver-

fallfristen aufgefordert hat, den Urlaub tatsächlich zu nehmen. Hat der Arbeitgeber diesen Mitwir-

kungsobliegenheiten nicht entsprochen, kann der nicht erfüllte gesetzliche Urlaub aus möglicherweise 

mehreren Jahren im laufenden Arbeitsverhältnis weder nach dem Bundesurlaubsgesetz verfallen, noch 

nach drei Jahren verjähren und ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten. 

 

Der Urlaubsabgeltungsanspruch unterliegt seinerseits der Verjährung. Die dreijährige Verjährungsfrist 

für den Abgeltungsanspruch beginnt i. d. R. am Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet, 

ohne dass es auf die Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten ankommt. Die rechtliche Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses bildet eine Zäsur. Der Urlaubsabgeltungsanspruch ist anders als der Urlaubs-

anspruch nicht auf Freistellung von der Arbeitsverpflichtung zu Erholungszwecken unter Fortzahlung 

der Vergütung gerichtet, sondern auf dessen finanzielle Kompensation beschränkt. 

 

 

22. Kündigung wegen unterdurchschnittlicher Leistung 
 

Wenn ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum die Durchschnittsleistung um mehr als 1/3 unter-

schreitet, kann dies im Einzelfall nach einschlägiger Abmahnung eine verhaltensbedingte ordentliche 

Kündigung rechtfertigen, entschieden die Richter des Landesarbeitsgerichts Köln im Mai 2022. 

 

Hat der Arbeitgeber vorgetragen, dass die Leistungen des Arbeitnehmers über einen längeren Zeitraum 

den Durchschnitt im vorgenannten Sinne unterschritten haben, ist es Sache des Arbeitnehmers, hierauf 

zu entgegnen, gegebenenfalls das Zahlenwerk und seine Aussagefähigkeit im Einzelnen zu bestreiten 

und/oder darzulegen, warum er mit seiner deutlich unterdurchschnittlichen Leistung dennoch seine 

persönliche Leistungsfähigkeit ausschöpft. Hier können altersbedingte Leistungsdefizite, Beeinträchti-

gungen durch Krankheit, aber auch betriebliche Umstände eine Rolle spielen. Legt der Arbeitnehmer 

derartige Umstände plausibel dar, so ist es alsdann Sache des Arbeitgebers, sie zu widerlegen. Trägt der 

Arbeitnehmer hingegen derartige Umstände nicht vor, gilt das schlüssige Vorbringen des Arbeitgebers 

als zugestanden. Es ist dann davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer seine Leistungsfähigkeit nicht 

ausschöpft. 

 

 

23. Versicherte Tätigkeiten im Homeoffice 
 

Arbeitsunfälle sind die Unfälle, die versicherte Personen infolge einer versicherten Tätigkeit erleiden, 

z. B. am Arbeitsplatz. Grundsätzlich fällt jeder, der in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder Dienstver-

hältnis steht, kraft Gesetzes in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dieser erstreckt sich auf 

Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten. 

 

Die Grenze zwischen beruflicher und privater Tätigkeit im Homeoffice verläuft allerdings fließend. 

Tätigkeiten zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben bzw. Tätigkeiten, die mit der Handlungstendenz aus-

geübt werden, dem Unternehmen zu dienen, sind im Homeoffice versichert. Wege im Homeoffice mit 

der Handlungstendenz, eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten nachzugehen, sind nicht versichert. 

 

Verunfallt beispielsweise eine versicherte Person auf dem Weg zur Haustür, weil sie dort eine private 

Paketsendung entgegennehmen will, handelt es sich nicht um einen Arbeitsunfall. Wege zur Toilette, 

zum Holen eines Getränks oder zur Nahrungsaufnahme sind auch im Homeoffice genauso versichert 

wie auf der Unternehmensstätte. 

 



Ebenso stehen unmittelbare Wege zu und von dem Ort, an dem ein Versicherter wegen seiner berufli-

chen Tätigkeit seine Kinder zur Betreuung unterbringt, z. B. Kindergarten oder Kita, unter Versiche-

rungsschutz, wenn die versicherte Tätigkeit an dem Ort des gemeinsamen Haushalts ausgeübt wird. 

 

 

24. Geldbuße wegen unangemessen hoher Miete 
 

Der Eigentümer einer 33,1 m2 großen Einzimmerwohnung mit Kochnische, fensterlosem Bad/WC, Flur 

und Balkon in Frankfurt a. M. vermietete diese teilmöblierte Wohnung für 550€/Monat kalt zzgl. Ne-

benkosten von 180 €/Monat. Auf Anzeige des Mieters ermittelte das Amt für Wohnungswesen wegen 

des Verdachts der Mietpreisüberhöhung. 

 

Das Amtsgericht verurteilte daraufhin den Vermieter wegen vorsätzlichen Vereinnahmens einer unan-

gemessenen hohen Miete unter Ausnutzung des in Frankfurt a. M. herrschenden Mietwohnungsangebo-

tes zu einer Geldbuße von 3.000 €. Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) hat diese Entschei-

dung mit seinem Beschluss v. 1.11.2022 bestätigt. Die Richter des OLG führten aus, dass eine Miete, 

die um mehr als 20 % über dem üblichen Entgelt liegt, unangemessen ist. 

 

 

25. Fiktiver Schadensersatz bei unterlassener Schönheitsreparatur nach  

beendetem Mietverhältnis 
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall war ein Mieter nach dem Mietvertrag zur 

Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet. Nach Beendigung des Mietverhältnisses verlang-

te der Vermieter von seinem Mieter Schadensersatz wegen nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen. 

Diesen berechnete er auf Grundlage eines Kostenvoranschlags. Der Mieter war jedoch der Auffassung, 

dass der Vermieter keine fiktive Höhe als Schadensersatz verlangen kann. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH können Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung im 

Mietrecht auch mit den für die Instandsetzung oder -haltung der Mietsache erforderlichen, aber (noch) 

nicht aufgewendeten („fiktiven“) Kosten bemessen werden.  

 

Im laufenden Mietverhältnis kann der Vermieter vom Mieter einen Vorschuss in Höhe der erforderli-

chen Renovierungskosten verlangen, wenn sich der Mieter mit der Durchführung der Schönheitsrepara-

turen in Verzug befindet. Solche Vorschussansprüche bestehen allerdings nicht mehr nach Ende des 

Mietverhältnisses. 

 

 

26. Mietpreisbremse greift nicht bei laufenden Mietverhältnissen 
 

In der Regel kommt eine Vereinbarung über die Erhöhung der Miete auf die neue Miethöhe durch die 

Zustimmung eines Mieters zu einem Mieterhöhungsverlangen des Vermieters zustande. Diese stellt den 

Rechtsgrund für die daraufhin erbrachten erhöhten Mietzahlungen dar. 

 

Die Regelungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten 

(sog. Mietpreisbremse) finden auf eine Mieterhöhungsvereinbarung während eines laufenden Mietver-

hältnisses keine Anwendung. 

 

 

27. Kein Verlust des Erbrechts durch Eingehung einer neuen Partnerschaft 
 

Bei der Errichtung eines Testaments wird häufig das Eintreten von Demenz und Pflegebedürftigkeit 

nicht bedacht. So hatte in einem vom Oberlandesgericht Oldenburg am 26.9.2022 entschiedenen Fall 

der Erblasser im Jahr 2005 testamentarisch seinen Lebenspartner und seine Tochter als Erben einge-

setzt. 2016 kam der Erblasser wegen weit fortgeschrittener Demenz in ein Pflegeheim und sein Lebens-



partner heiratete 2020 einen neuen Partner. Ein halbes Jahr später verstarb der Erblasser und der ehe-

malige Lebenspartner beantragte einen Erbschein. Die Tochter des Erblassers widersprach und focht 

das Testament an. Sie meinte, hätte der Erblasser gewusst, dass sein Lebenspartner sich noch zu seinen 

Lebzeiten einem neuen Mann zuwendet und diesen heiratet, hätte er das Testament geändert und ihn 

nicht mehr zum Erben bestimmt. 

 

Die Tochter hatte vor Gericht keinen Erfolg. Zwar war der Erblasser bei Abfassung des Testaments von 

einer Fortdauer der Lebensgemeinschaft ausgegangen. Nach der Rechtsprechung ist ein solches Testa-

ment auch grundsätzlich unwirksam, wenn die zugrundeliegende Lebensgemeinschaft nicht mehr be-

steht. Eine Ausnahme gilt aber, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser das Testament auch für diesen 

Fall so gewollt hätte (sog. „hypothetischer Wille“). Eine solche Ausnahme lag hier vor: Denn der o. g. 

Fall, in dem eine Demenz die Fortführung einer Lebensgemeinschaft faktisch unmöglich machte, ist 

anders zu beurteilen als der Fall, in dem sich die Partner auseinanderleben oder einer der beiden sich 

aus der Beziehung heraus in schuldhafter Weise einem neuen Partner zuwendet. Vorliegend konnte die 

Lebensgemeinschaft aber lediglich infolge der Demenz nicht in der bisherigen Weise fortgeführt wer-

den. 

 

 

28. Widerrufsbelehrung erfordert ausreichende Lesbarkeit  
 

Hinreichende drucktechnische Hervorhebungen der Widerspruchsbelehrung zu einem Lebensversiche-

rungsvertrag fordert ausreichende Lesbarkeit und setzt die Benutzung einer hinreichend großen Schrift 

sowie Schriftart voraus. Außerdem muss die Belehrung zumindest durch die Drucktechnik bzw. -art so 

stark hervorgehoben werden, dass sie dem Versicherungsnehmer beim Durchblättern der übersandten 

Unterlagen nicht entgehen kann, selbst wenn er nicht aktiv und bewusst nach einer Widerspruchsmög-

lichkeit sucht. Zu dieser Entscheidung kam das Oberlandesgericht Dresden in seinem Beschluss v. 

28.4.2022. 

 

 

29. „Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 1.1.2023 
 

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 

1.1.2023 geändert. Neben den Bedarfssätzen für minderjährige und volljährige Kinder änderte sich 

auch der Bedarf eines Studierenden, der nicht mehr bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt. Fer-

ner erfolgte eine Anpassung der sog. Selbstbehalte. 

 

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die Bemessung 

des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine bindende rechtliche Wir-

kung kommt ihr nicht zu. Zum 1.1.2023 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der 

Unterhaltspflichtigen bis 1.900 €: 

 437 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

 502 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

 588 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

 628 € für Kinder ab 18 Jahren. 

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

 

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de - Schnellzugriff - Düsseldorfer Tabelle. 

 

 

  

Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2023 = -1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 =- 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php


lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 

Verbraucherpreisindex 
(2015 = 100) 

2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 122,2;  
 September = 121,1; August = 118,8; Juli = 118,4;  
 Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3;   
 Februar = 112,5; Januar =111,5; 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

